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Sehr geehrter Herr Dr. Metzges,

ich danke lhnen fürd ie Ein ladung zu der  Podiumsdiskuss ion am26.  Juni  2007.  Le ider  is t  mir
e ine Tei lnahme daran aus termin l ichen Gründen n icht  mögl ich.  aber  es is t  mir  ge lungen,  d ie
Landtagsabgeordnete Silke Weyberg für die Teilnahme an lhrer Veranstaltung zu gewinnen.
Frau Weyberg ist mit dem landwirtschaft l ichen Bereich eng verbunden und Bürgerin aus Ho-
henhameln,  sodass s ie  e in  per fekter  Ersatz  für  mich zur  Tei lnahme an der  Podiumsdiskuss ion
ist. Sie wird lhnen gerne zur Diskussion zur Verfügung stehen.

Zu lhrem Fragebogen.

Die lhren Fragen vorgestel l ten Ausführungen sind tei lweise eine sehr verkürzende Darstel lung
der Fakten, tei lweise enthalten sie auch falsche Vorgaben. So kann man nach meiner Einschät-
zung an das komplizierte Gebiet cier Gesetzgebung bei cier Gentechnik nicht herangehen. ich
werde daher keine verkürzende Ja oder Nein-Beantwortung vornehmen sondern kurz zu der
angesprochenen Problemat ik  Ste l lung nehmen.  lch möchte auch darauf  h inweisen,  dass der
off iziel le Entwurf eines fünften Gesetzes zur Anderung des Gentechnikgesetzes, vom Kabinett
verabschiedet und zwischen den Koalit ionspartnern abgestimmt, vom 28.03.2007 stammt.

Zu 1 und 2:

Der Schwellenwert von 0,9 o/0, dem übrigens damals die grüne Bundesministerin Künast zuge-
stimmt hatte. ist der einzige rechtl ich bindende Wert, der zurzeil  exist iert.  Es ist rechtl ich nicht
möglich, national andere Grenzwerte einzuführen. Leider konnte man sich auf europäischer E-
bene bisher noch nicht auf einen Schwellenwert für Saatgut einigen. Schon in dem Eckpunkte-
papier als Vorläufer des Gesetzentwurfes steht ein Satz, den ich voll  unterstreiche: ,,Eine wichti-
ge Vorfrage für die Ausgestaltung der Koexistenzmaßnahmen sind Kennzeichnungs-
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schwellenwerte für GVO-Antei le im Saatgut. Da Saatgut am Anfang der Produktionskette steht,
l iegt in der Festschreibung eines solchen Schwellenwertes eine wichtige Weichenstel lung für
die Koexistenz. Es ist unerlässl ich, dass ein solcher Schwellenwert EU-weit einheit l ich gi l t".  Die
Anforderungen an die ..gute fachliche Praxis" werden diesen Sachverhalt natürl ich berücksichti-
gen

lm Mai 2007 ist vom BMELV ein Fachgespräch zu Haftungsfragen zum Gentechnikrecht durch-
geführt worden. Dazu waren jurist ische Experten aus dem Bundesgebiet geladen, vier Inhaber
von Lehrstühlen für al le hier in Frage stehenden Rechtsbererche, außerdem ein Vertreter des
Bundesgerichtshofes und eines Oberlandesgerichtes. Einstimmige Aussagen dieser Experten
war, dass nur der Schwellenwert 0,9 % rechtl ich bindend ist und Anbauverträge mrt niedrigeren
Schwellenwerten auf keinen Fall  zu Lasten Dritter führen dürfen.

Man kann auch nicht einfach davon ausgehen, dass sich durch den Anbau von gentechnisch
veränderten ff lanzen eine Verteuerung von gentechnikfreien Lebensmitteln ergibt. Wie Sie wis-
sen, ist brsher nur gentechnisch veränderter Mais zum Anbau zugelassen, dessen Fläche für
dieses Jahr auf ca. '1.500 ha geschätzt wird. Obwohl es aufgrund der von Rot-Grün geschaffe-
nen aktuellen Gesetzeslage bisher keinen Mindestabstand gibt, sind in den Vorjahren keine
Schwierigkeiten mit Verrnischungen vorgekommen. Hinzukommt, dass der gentechnisch verän-
derte Mais ausschließlich zu Futterzwecken genutzt wird, mit erheblichen Vortei len für die Fut-
terquali tät und Tiergesundheit.

Zu 3'.

Um das gesamte gesetzl iche Regelwerk in einem Bereich beurtei len zu konnen, muss man
auch die entsprechende Durchführungsverordnung heranziehen. Letztere ist natürl ich in dem
von lhnen zit ierten Gesetzentwurf nicht enthalten, an der Verordnung wird noch gearbeitet. Es
ist schon in dem erwähnten EckpunkJepaoier festgehalten, dass der Anbauer von gentechnisch
veranderten ff lanzen Kontakt zu seinem Nachbarn aufnehmen muss, um diese über seine An-
bauoläne zu in formieren und se ine Anbauoläne auf  d ie  se iner  Nachbarn abzust immen.  ls t  e in
lmker mit festem Standort dort in seiner Nähe, ist dieser ebenfal ls zu informieren. Die lerchte
Einschränkung beim öffentl ichen Teil  des Standortregisters ist eine Reaktion auf die kriminellen
Zerstörungen von Anbauflächen und den Telefonterror, dem viele anbauende Landwirle ausge-
setzt waren. Künft ig wird die Ge markung angegeben, damit kann jeder wirkl ich Interessierte sich
oenauer  in formieren.

Zu 4'.

Das vereinfachte Verfahren sol l  ledigl ich verhindern, dass eine gentechnisch veränderte Pf lanze,

d ie  a l le  vorgeschr iebenen Prü fungen durch lau fen  ha t ,  an  e inem anderen Standor t  noch e inmal

d ie  g le iche  Prozedur  durch lau fen  muss .  Es  hande l t  s ich  h ie r  aussch l ieß l i ch  um Versuchsanbau,
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der selbstverstarrdl ich den Behörden angezeigt werden muss Die Prüfung an einem anderen
Standor t  hat  zum Zie l ,  d ie  Pf lanze unter  anderen Umwel tbedingungen zu testen;es is t  a lso ge-
rade anders herum, a ls  Sie schre iben.

Zu  5 .

Selbstverständlich entbindet eine private Absprache mit einem anderen Landwirt den gentech-
nisch veränderte Pflanzen anbauenden Landwirt nicht, die Koexistenzregeln zu den anderen
f]achbarn einzuhalter; Er hat natürl ich auch al le anCeren Vorschrif ten für den Anbau von gen-
technisch veränderten ff lanzeh zu beachten. Zwei Landwirte können sich aber auf einen gerin-
geren Sicherheitsabstand einigen, wenn nur der Vertragsparlner von dem Anbau betroffen sein
kann und er  z .B.  se inen Mais ohnehin an se ine T iere ver füt ter t  und n icht  in  den Verkehr  br inot .

Mi t  f reundl ichen Grüßen
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